Neuregelungen in der Sozialversicherung für abhängig Beschäftigte und arbeitnehmerähnliche Selbstständige (Scheinselbständigkeit)

Sehr geehrte Damen und Herren,

das frühere ”Gesetz zur Scheinselbstständigkeit”, jetzt ”Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit”, verpflichtet alle Auftraggeber selbstständiger Werkunternehmerinnen oder  Werkunternehmer und Dienstleisterinnen und Dienstleister, anhand von fünf Kriterien des § 7 IV Nr. 1-5 des Sozialgesetzbuches IV zu prüfen, ob diese wirklich selbstständig tätig werden sollen, oder ob nur eine Umgehung der gesetzlichen Versicherungspflichten beabsichtigt ist. Kommt man zu dem Ergebnis, dass Versicherungspflicht besteht, kann kein Werk- oder Dienstvertrag geschlossen werden. Da die Fachhochschule Frankfurt am Main einen Werk- oder Dienstvertrag mit Ihnen schließen möchte, ist sie zur Prüfung der Rechtslage auf Ihre Auskunft angewiesen.

Die fünf Merkmale sind die folgenden: 

1. Die oder der Erwerbstätige beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer oder seiner Tätigkeit regelmäßig keine eigenen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, deren Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis € 400,- pro Monat überschreitet

2. sie oder er ist auf Dauer und im wesentlichen für nur einen Auftraggeber tätig

3. der Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig auch von Arbeitnehmern verrichten

4. die Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erkennen

5. die oder der Erwerbstätige hat die Tätigkeit für denselben Arbeitgeber zuvor im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausgeübt.

Sind drei der oben genannten Kriterien erfüllt, wird Scheinselbstständigkeit vermutet.

Die Fragen 3 und 5 prüft die Fachhochschule Frankfurt am Main. Die Fragen 1, 2 und 4 jedoch können nur Sie beantworten, weshalb ich Sie bitte, den beigefügten Fragenkatalog zu beantworten.

Auch müssten Sie bitte mit Ihrer Unterschrift die umseitige Erklärung abgeben, da die Fachhochschule die Richtigkeit Ihrer Angaben nicht überprüfen kann, gleichwohl aber zu einer Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen verpflichtet wäre, wenn Ihre Angaben sich als nicht richtig erweisen würden. 

Bei einer zukünftigen Prüfung des Vertragsverhältnisses sind Sie zur Mitwirkung verpflichtet. Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen (Sie müssen den Rentenversicherungsträgern auf Verlangen unverzüglich Auskunft über Art und Dauer Ihrer Beschäftigung und das erzielte Entgelt erteilen und die für die Prüfung der Meldung und die Beitragszahlung erforderlichen Unterlagen übergeben), würde allein dies die gesetzliche Vermutung der Scheinselbstständigkeit erzeugen. Auch dann wäre die Fachhochschule Frankfurt am Main zur Nachzahlung der Versicherungsbeiträge verpflichtet. 

Ihre Erklärung stellt die Fachhochschule Frankfurt am Main von diesem Risiko frei.

Leider zwingt mich die gegenwärtige Gesetzeslage zu diesem Verfahren, wofür ich um Verständnis bitte. Die zu beantwortenden Fragen und die von Ihnen zu unterzeichnende Erklärung finden Sie umseitig.

Fachhochschule Frankfurt am Main

Abteilung

Forschung Weiterbildung Transfer
Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main

Fragebogen für Werkunternehmerinnen und Werkunternehmer

Beschäftigen Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit regelmäßig versicherungspflichtige Arbeitnehmer, deren Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis 400,- € pro Monat überschreitet?



( Ja

( Nein


weitere Erläuterungen

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sind Sie auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig?

( Ja 

( Nein


weitere Erläuterungen

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Treten Sie als Unternehmerin/Unternehmer auf?

( Ja

( Nein


weitere Erläuterungen .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ich versichere, dass ich die obigen Fragen vollständig und richtig beantwortet habe.

Sollte die Fachhochschule Frankfurt am Main auf Grund falscher oder unvollständiger Angaben Sozialversicherungsbeiträge nachentrichten müssen, stelle ich die Fachhochschule Frankfurt am Main von dieser Verpflichtung frei.

Dasselbe gilt, wenn auf Grund einer Verletzung meiner Mitwirkungspflichten die gesetzliche Vermutung des § 7 SGB IV einträte.

Frankfurt am Main, den ........................................................(Datum bitte vor Vertragsbeginn)

______________________________________________________________________

Unterschrift                                                                            (Name bitte in Druckschrift wiederholen)

_________________________________________________________________________________________________________________

Name des Projekts
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K:\Z - WT-HOME\Formulare-Vorlagen\Werkverträge\Fragebogenfür Werkvertrag-2008.doc

